
9,'. Sitzun~ der StudienkommiG$ion !nro~m~tlk...	 . . , " - . . ' , '. . .. . 

Beginn der	 Sitzung: 13.30 Uhr 

Anwesende:	 Prof. Derflinger, Prof. Runck,
 
Dr. Müh Lb ache r , Gens ch ,
 
Hr. Winge, Hr. Kaltseis
 

In	 Vertretung von Prof. Lansky übernimmt Prof. Derflinp:er den 

Vorsitz. 

1.	 Genehmigung des Protokolls der 8. Sitzung 

Herr Dr. Mühlbacher schläft als Ergänzung vor, daß die Kommission 

anregen und sich d af'ü r- einsetzen möge, daß Enp.lisch als Freifach 

eingeführt wird, was di0 Kommission beschließt. Mit dieser Än de 

rung is t das Protokoll de r 8. Si t zung eins timmig genehmigt. 

1. a) ErgänzLtngen im St u(1ien21an
 

Die Kommission bes eh ließt die Erp;änzung: Einfügung eines Prak


tikums aus ~1essen und Regeln (Die elektrische Messung nichtelek

tris cher Größen, an a.l og Di gi talwandlung) unter P'rü f'ungs f'ach 3. 

Der KOMplex Freifächer wird auf eine der nächsten Sitzungen ver

tagt. 

2.	 Ausarbeitung der Unterlagen für das Bundesministeriuffi fi:r Unter

richt 

Die Kommission erarbeitet die Formulierun~en des Studienplanes 

Informatik. Der 2. Studienabschnitt wird in 3 Zyklen aufgeteilt, 

von denen der Zyklus A den Grundlagenzyklus darstellt und di e 

Zyklen B und C Aufbauzyl<len sind. Der Auf'bauzyklus B entspricht 

dem Entwurf über das Studium der Informatik der s t uo Lenr-i cn 

tung Sozial- und lvi rts chaftsin formatik und der Aufb auzy k Lus C 

entspricht im Entwurf der STudienrichtung Bildun~sinformatik. 

Die Kommission beauftragt den Vorsitzenden, Herrn Prof. Lansk,Y, 

mit der Zusendung der Ausarbeitung des STudienplanes an das 

Bunde8ministerium für Unterricht. Der heuti~e Vorsitzende, Prof. 

Derflinger, d ank t den ~J!i t f:,liedern der Kommission in dieser letzten 

Si t	 zung des Semes te rs für di e r:e leistete Aufb auarbei t . 

Ende der Sitzung: 17. 30 Uhr 

Di p l . l ng . G. Gensch e.h. 



Studienplan für die Studienrichtung Informatik an der Technisch
naturwissenschaftlichen Fakultät der Hochschule für Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften in Linz, A-4045 Linz a.d. Donau 

Aufgrund von §17 des Allgemeineh Hochschulstudiengesetzes, 
BgbLNr. 177 vom 15.7 .1966} des Bündesgesetzes vom 10.7.1969 
über technische Studienrich~~~gen und der studienordnung vom 
13.8.1969 gilt für die Studienrichtung lIInformatik" an der 
Technisch-naturwissenschaftlichen Fill<ultät der Hochschule für 
Sozial- und Wirtschaftswiss,~nschaften in Linz folgender Stu

.. .... 

dienplan : 

(1) Das Studium der Inform2tik dauert insgesamt 10 Semester (bei 
besonders gutem Studienerfolg k~~n die akademische Behörde die
se Dauer auf 8 Semester verk~rzen) und zerfällt in 2 Studien
abschnitte, von denen der erste 4, der zweite 6 Semester um
faßt; jeder der beiden Studienabschnitte wird mit einer Diplom
prüfUng abgeschlossen. Der 1. Studienabschnitt hat die Aufgabe, 
die für die gesamte Ausbildung grundlegenden Kenntnisse des Ein
satzes von EDV-Systemen zu vermitteln. Der 2. Studienabschnitt 
dient der weiteren Vertieflli~g der Kenntnisse der Anwendungsge
biete der Informatik unter oesonderer Berücksichtigung der 
Sozial- und Wirtschaftsinformatik oder der Bildungsinformatik. 

. ~: 

(2) Lehrveranstaltungen zu den Prüfungs fächern der 1. Diplom
prüfung: 

Wochenstunden 
Vorl. trog. 

1.	 Algebra 
1.1 Einführung in die Mathematik	 2 1 

1.2 Algeb ra :"'\ )} '" ','.,:('	 8 6 

2.	 Analysis 
2.1 Mathematisches Praktikum	 2 3 
2.2 Analysis	 5 2 

3.	 Physikalische und elektronische Grund
lagen der Informatik 
3.1 Experimentalphysik	 4 1 

3.2 Physik der Halbleiter und Magnetika 2 

3.3 Schaltungs- und Gerätetechnik 
I 

~ ' , ·2''''JJ..~. 
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Wochens tunden 
Vorl. üb g , 

4. Grundzüge der Informatik 
4.1	 Datenverarbeitung ~~d Computersysteme 2 

4.2	 Struktur und Or~anisation von Rechen

anlagen 2
 

4.3	 Einführung in die Pro~~ammierung von 
EDV 4 2 

4.4	 Praktikum aus EDV 3 
4.5	 Maschinenorientierte Sprachen 1 2 

L . '1 n
4.6	 Einführung in die Betriebssysterne' ·v -, v--\X..... 1 

4.7	 Datenstruktur und Datenorganisation 2 
4.8	 Numerische Mathematik für Informatiker 3 2 

4.9	 Statistik 4 2 

4.10	 Grundlagen der integrierten Datenver

arbei tung ~ ( (A.(~ \Q,). 3 2 

(3) Prüfungsordnung für die 1. Diplomprüfung: 

a) Voraussetzung für die Aus s t e l l ung des Zeugnisses über die 
1. Diplomprüfung ist entweder 
aa) die Vorlage von positiven Kolloquien und Übungszeug
nissen über alle unter (2) angeführten Lehrveranstaltungen 
oder 

bb ) die Ablegung einer kommissionellen Prüfung~ zu welcher 
zugelassen wird bei Vorlage von positiven Ubungszeugnissen 
in folgendem Ausmaß: 

Algebra .•............. 3 Wochenstunden
 

Analysis 3 Wochenstunden
 
Physikalische und elek

tronische Grundlagen der
 
Informatik 1 Wochenstunde
 
Grundzüge der Informatik 13 liJochenstunden
 

Die kommissionelle Prüfung erfolgt in zwei Teilen~ wobei 
der erste Teil mindestens zwei der in (2) genannten Prüfungs
fächer umfaßt. Der zweite Teil umfaßt die restlichen Prü
fungsfächer. Im Diplornprüfungszeugnis wird je eine Note für 
jedes der in (2) angegebenen Prüfun~sfächer ausgestellt. 
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(4)	 Lehrveranstaltungen zu den Prüfungsfäehern der 2. Diplom

prüfung: 

Die Lehrveranstaltungen für die nach dem Studien~esetz vorge
schriebenen Prüfungsfächer werden in Form von drei Vorlesungs
zyklen A, Bund C angeboten. Zyklus A beinhaltet die theoreti 
schen Grundlagen, Zyklus B die Sozial- und Wirtschaftsinformatik 
und Zyklus C die Bildungsinformatik. 

Zyklus A:	 Wochenstunden 

Al Mathematische Grundlagen der Informatik 
Al.1 Mathematisches Praktikum 11 

Vorl. übg. 

5 
Al.2 

Al.3 

A1.4 
Al.5 

Schaltalgebra (mit Schwellwertelementen) 

Theoretische Kybernetik (einsehl. In
formationstheorie) 
Graphentheorie 
zur Wahl: Mathematische Statistik, Topo
logie, Algebra, Nume r i s che Mathematik 

2 

5 

3 

8 2 

A2 Logische Grundlagen der Informatik 

A2.1 Mathematische Lo gi~ und Algorithmentheorie 6 

A3.1 Entwurf von Datenverarbeitun~ssystemen 4 
A3.2 Analog- und Hybridrechner 

A3.3 Praktikum aus Messen und Regeln (ins
bes ondere e lekt ris ehe Mess ung nichte lek
tris eher Größen, Analor,-Digi t a.lw and Lurig) 

2 

2 

A4 Organisation und Betrieb 
systemen 
A4.1 Datenstrukturen 

von Datenverarbeitungs

2 

A4.2 Dokumentation (Information Retrieval) 
A4 . 3 DialogsYs te me (MIS, fvWfK) 

A4.4 'I'ei Lne h rrer-sy s t.e rre (Timesharing, Daten
fernverarbeitunr;) 

2 
2 

4 

A5 Programmierung 
im Ausmaß von 16 Wochenstunden Vorlesungen über 

A5.l Formale Theorie der Programmiersprachen 
A5.2 Dialogsprachen 
A5.3 Obersetzerbau 
A5.4 Theorie der Betriebssysteme 
A5.5 Simulationssprachen 



Zyklus B: 

B1	 Mathematische Grundl a gen de r I nformatik 

B1.1	 Operations Rese arc h I-IV (Lineare und nichtlineare 

Programmierung , S imu lat i on , Prognose, Warteschlangen

theorie, Spieltheorie) 

Vorlo übg. 

4 :3 
B1.2 Systemth eorie 4 

B1.3	 Wahlf~cher im Au s maß v on 2 Woche n s t u n de n
 

aus ökonometrie, Wirtschaftskybernetik,
 

Bildungsökonomie, oder eines der F~cher
 

01 .1, 01.2, 01. 3, 01.4. 2
 

B2	 Logische Grundlagen de r Infornatik 

B2.1	 Wahlfächer im Ausmaß von 4 Wochenstunden
 

aus Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt 


schaftslehre, Soziol ogie, Recht oder Psycho

logie 4
 

B4	 Organisation u nd Betrie b v on Da t enve r a r b e i t ungs 

systemen 

B4 Bele gverarbeitung und Belegorganisation 101 

B4.2 Integrierte Datenverarbeitung 4 4 

B4.3 OR-Seminare 6 

B4.4 Systemplanung 2 

B4.5 Organisationslehre 2 

B4.6 ProzeBmodelle -- Prozeßsteuerung 2 

B4.7 Unternehmensplanspiel 2 

Oyklus 0: 

01 Mathematische Grundlagen der Informatik 

01 01 Automatentheorie 6 
\ 

.\ 01.2 Kybernetische Pädagogik ( e i n s c h l . I n f or ma 
~ 

tionspsychologie)	 4 
.! 

01. :3	 Theorie der Lern- und Lehrautomaten 4 

01.4	 Mathematische Modelle des Lernens 2 
\ 

01.5	 Kybernetische Ästhetik 2 

01.6	 Bildungsökonomie 2 

01.7 Mathematische Linguistik 2
 

01 08 entweder Fach B1.1 oder Fach B1.2
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Die unter C1.5, C1.6, C107, C108 genannten Fächer gelten als 
Wahlfächero 

02 Logische Grundlagen der Informatik 
C2.1 Programmierte Instruktion und 

02.2 Unterrichtswissenschaft 

Vorl. 
Lehrmaschinen 4 

2 

Ubg , 

03 Entwurf von Datenverarbeitungssystemen 
0301 Unterrichtst echnologie 
C302 Technische Grundlagen der Lehrsysteme 

2 

2 

C4 Organisation und Betrieb von Datenverarbeitungs
systemen 
C4.1 Rechneruntersttitzte Unterrichtsorganisation 2 
C4.2 Artificial Intelligence, Heuristische Pro

grammierung 4 

05 Programmierung 
C5.1 Reclli~erunterstützte Lehrprogrammierung 
C5.2 Rechnerunterstützter Unterricht (CAI) 

1 

1 

2 

2 

(5) Diplomarbeit: 
Die Diplomarbeit ist als selbständi ge wissenschaftliche Arbeit 
entweder als Hausarbeit oder als Institutsarbeit durchzuführen 
und muß in engem thematischen Zusammenhang mit dem Fach Infor
matik stehen. 

(6) Prüfungsordnung für die 2 0 Di p l offiPr ü f ung : 

Die 2. Diplomprüfung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil 
der 2. Diplomprüfung karill auf zwei Arten abgelegt werden, ent
weder 

als kommissionell e Prüfung aus allen Fächern des Zyklus A 
oder 
als Teilprüfung von Fächern de s Zyklus A bei Vorlage von 
Kolloquien- und übungs zeugnissen aus folgenden Lehrveran
staltungen: 
1.	 im Umfange von 15 Wochenstunden aus den unter A1 ge

nannten Fächern. Unter diesen Kolloquien- und übungs
zeugnissen müssen Zeugnisse aus A1.5 im Umfange von 
5 Wochenstunden enthalten sein. 
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2.	 Im Umfange von 4 Wochenstunden aus den unter A2 ge
nannten Fächern. 

3.	 Im Umfange von 6 ·wochenstunden aus den unter A3 ge
nannten Fächern. 

4.	 Aus allen unter A4 genannten Fächern. 
5.	 Im Umfange von 12 Wochenstunden aus den unter A5 ge

nannten Fächern. 

Der zweite Teil der 2. Diplomprüfung findet als kommissionelle 
Prüfung statt, entweder über Fächer des Zyklus B oder über 

Fächer des Zyklus C. 

Voraussetzungen zur Ablegung des zweiten Teils der 2. Diplom
prüfung: 
1. erfolgreiche Ablegung der 1. Diplomprüfung 
20 erfolgreiche Ablegung des ersten Teils der 2. Diplomprüfung 
3.	 Zeugnisse mit positivem Erfolg über Lehrveranstaltungen 

des Zyklus B im Umfange von 15 Wochenstunden, darunter min
destens 5 Wochenstunden übungen, Seminare, Praktika oder 
Zeugnisse mit positivem Erfolg über Lehrveranstaltungen 

des Zyklus C im Umfang von 15 Wochenstunden, darunter min
destens 5 Wochenstunden Übungen, Seminare, Praktika. 

4.	 Approbation der Diplomarbeit. 


